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19. Gesea: Abgabenreditliche Vorschriften, Anpassung an das Finanzausgleichsgesetz 1973. 

12. 
Gesetz vom 26. Jänner 1973, mit dem ab
gabenrechtlkhe Vorschriften an das Finanz

ausgleichsgesetz 1973 angepaßt werden 
Der Wiener Landtag hat .besdilossen: 

Artikel I 

Das Wiener Fremden-verkehmörderungsgeset:z. 
(WFFG) vom 17. Juni 1955, LGBI. für Wien 
Nr. 13, in der Fassung der Gesetze LGBI. für Wien 
Nr. 21/1962, 4/1964 und 18/1969 wird abgeän
dert wie folgt: 

1. Dem § 11 wird die Absatzbezeichnung „(1)" 
vorgesetzt. 

2. Dem § 11 wird folgender Absatz angefügt: 
· „(2) Zum Entgelt zählt nicht die Umsatzsteuer. 

Zum Entgelt zählen weiters nicht das Bedienungs
geld, ein allfälliger Heizzuschlag und das Entgelt 
für Frühstück, wenn diese in den im § 15 Abs. 2 
bezeichneten Tabellen gesondert ausgewiesen 
werden, jedoch nur bis zum ortsüblichen Aus-
maß." · 

3. § 12 Abs. 2 hat zu lauten: 
„Von der Entrichtung der Ortstaxe sind außer

dem Personen befreit, die für eine Reherbergung 
je Tag kein höheres Entgelt als 20 S zu entrichten 
haben." 

4. § 12 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

„Auf Ansuchen hat der Magistrat diejenigen 
Personen, die im setben Beherbergungsbetrieb 
mehr als drei Monate ununterbrochen Aufenthalt 
nehmen und für die Beherbergung je Tag kein 
höheres Entgelt als 29 S zu entrichten haben, von 
der Ortstaxe zu befreien." 

5. § 14 hat zu lauten: 

„Sätze der Ortstaxe 
Die Ortstaxe beträgt je Person und Beherber

gung für höchstem 24 Stunden bei einem Beher
bergungsen tgelt 

a) bis zu 29 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S 
b) über 29S bis z.u 48S ...... „ .. 2S 
c) über 48 S bis zu 115 S . . . . . . . . . . 3 S 
d) über 115 S bis ZU 191 S ........ „ 4 S 
e) ü'ber 191 S bis zu 287 S . . . . . . . . . . 5 S 
f) über 287 S bis zu 477 S . . . . . . . . . . 6 S 
g) über 477 S ...................... 10 S" 
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Artikel ß 

Das Anzeigena.bgabegesetz vom 3. Oktober 
1946, LGBl. für Wien Nr. 14, .in der Fassung der 
Gesetze LGBI. für Wien Nr. 21/1962 und 201 
1965 wfrd abgeändert wie folgt: 

1. § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 

„Die Abgabe beträgt 10 v. H. des für die Vor
nahme oder die Vel"breitung der Anzeige ent
richteten Entgeltes unter Ausschluß der Abgabe 
und der Umsatzsteuer, die nidit zur Bemessungs
grundlage gehören." 

2. Die bisherigen§§ 11, 13, 16 und 17 erhalten 
die Bezeidinung §§ 9, 10, 11 und 12. 

Artikel III 

Das Getränkesteuergesetz für Wien 1971, LGBL 
für Wien Nr. 2, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 3 Abs. 1 hat zu lauten: 

„Die Steuer beträgt 10 v. H. des Entgeltes 
(Kleinhandelspreises) für die gemäß § 1 steuer
pflichtigen Getränke. Kleinhandelspreis ist das 
Entgelt, das dem Verbraucher für das Getränk 
ausschließlich der Getränkesteuer, der Umsatz
steuer, der Abgabe von alkoholischen Getränken 
und des BedienWlgsgeldes in Rechnung gestellt 
w.ird. Bei der Berechnung der Steuer darf für 
übliche Beigaben, deren Preis herkömmlicherweise 
im Preis für das Getränk mitenthalten ist (z. B. 
Zucker und Milch. bei Kaffee, Zitrone bei Tee), 
nichts abgezogen werden. Ist in das Entgelt die 
Getränkesteuer bereits eingerechnet, so ist der 
VersteuerWlg das Entgelt abzüglich der Getränke:. 
steuer zugrunde zu legen." 

2. § 3 Abs. 2 hat zu lauten: 

„Wird die Steuer in das Entgelt eingerechnet, 
so ist der Betriebsinhaber verpflichtet, seine Kun
den auf die Einrechnung der Steuer in· g.eeigneter 
Weise (Aushang, Vermerk auf der Preiskarte, 
z. B. ,Preise ein.schließlich Getränkesteuer' oder 
ähnlich) hinzuweisen. Beim Fehlen dieses Hin
weises wird die Steuer nach dem gesamten Entgelt 
ausschließlich der Umsatzsteuer, der Abgabe von 
alkoholischen Getränken und des Bedienungsgel
des berechnet." 
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